
Stiftung SalZH           4.2.10 

 

Tarifordnung 2011/2012 

1. Kindertagesstätte / Hort  

Babygruppe (Kinder von 3 – 18 Mt.)  Tellstrasse  Kanzleistrasse 
Modul G: ganzer Tag Fr. 120.00  115.00 
Modul M1: Vormittag ohne Mittagessen  Fr. 55.00  55.00 
Modul M2: Vormittag mit Mittagessen Fr. 80.00  75.00 
Modul N1: Nachmittag mit Mittagessen Fr. 80.00  75.00 
Modul N2: Nachmittag ohne Mittagessen Fr. 55.00  55.00 
     
Altersgemischte Gruppe (Kinder ab 19 Mt.)     
Modul G: ganzer Tag Fr. 95.00  95.00 
Modul F: Frühbetreuung, Transport in Kindergarten Fr. 20.00  20.00 
Modul M1: Vormittag ohne Mittagessen  Fr. 45.00  45.00 
Modul M2: Vormittag mit Mittagessen Fr. 70.00  65.00 
Modul ME: Mittagessen in der Kita Fr. 15.00  15.00 
Modul N0: Betreuung bis 16.00 Uhr, inkl. Mittagessen Fr. 45.00  45.00 
Modul N1: Nachmittag mit Mittagessen Fr. 70.00  65.00 
Modul N2: Nachmittag ohne Mittagessen Fr. 45.00  45.00 
Modul N3: Betreuung nach Kindergarten, inkl. 
Transport und Zvieri 

Fr. 20.00  20.00 

SF: Schulferien-Programm, 1 Tag Fr. 95.00  95.00 
SF: Schulferien-Programm, 1 Woche Fr. 450.00  450.00 

2. Spielgruppe 

Vorkindergarten ‚Papillon‘, 1 Vormittag / Woche Fr. 100.00   /  Kind und Monat 
Vorkindergarten ‚Papillon‘, 2 Vormittage / Woche Fr. 190.00   /  Kind und Monat 
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3. Kindergarten und Schule 

3.1. Tarifstufe 1 

Schulgeld mit Sponsoringbeiträgen unterstützt, für Eltern 
 
1. Kindergarten Fr. 550.00  /  Kind und Monat 
2. Kindergarten Fr. 600.00  /  Kind und Monat 
Unterstufe (1.-3. Klasse) Fr. 650.00  /  Kind und Monat 
Mittelstufe (4.-6. Klasse) Fr. 700.00  /  Kind und Monat 
Neueintritt in 6. Klasse Fr.  800.00  /  Kind und Monat 
Oberstufe Fr.  1‘030.00  /  Kind und Monat 
 
Kostendeckendes Schulgeld  
 
Eltern 
 
1. Kindergarten Fr. 633.00  /  Kind und Monat 
2. Kindergarten Fr. 690.00  /  Kind und Monat 
Unterstufe (1.-3. Klasse) Fr. 750.00  /  Kind und Monat 
Mittelstufe (4.-6. Klasse) Fr. 805.00  /  Kind und Monat 
Neueintritt in 6. Klasse Fr.  920.00  /  Kind und Monat 
Oberstufe Fr.  1133.00  /  Kind und Monat 
 
Schulbehörde 
 
Kindergarten Fr. 900.00  /  Kind und Monat 
Unterstufe Fr. 1‘000.00  /  Kind und Monat 
Mittelstufe Fr. 1‘100.00  /  Kind und Monat 
Oberstufe Fr.  1‘600.00  /  Kind und Monat 

3.2. Tarifstufe 2  

Eltern      
Kindergarten Fr. 800.00   /  Kind und Monat 
Unterstufe Fr. 1‘200.00   /  Kind und Monat 
Mittelstufe Fr. 1‘200.00   /  Kind und Monat 
Oberstufe Fr.  1‘600.00   /  Kind und Monat 
      
Schulbehörde     
Kindergarten Fr. 1‘200.00   /  Kind und Monat 
Unterstufe Fr. 1‘800.00   /  Kind und Monat 
Mittelstufe Fr. 1‘800.00   /  Kind und Monat 
Oberstufe Fr.  2‘200.00   /  Kind und Monat 
 
Die Tarifstufe 2 gilt für Kinder, welche spezielle Zuwendung und Leistungen benötigen, die das 
übliche Mass überschreiten. Dies kann insbesondere der Fall sein bei Legasthenie, Diskalkulie, 
ADS oder ADHS. Vorgängig erfolgt eine Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst (SPD) 
der Stadt Winterthur oder durch eine entsprechende Fachstelle. Die Schulleitung hat das Recht, 
ein Kind aufgrund einer Diagnose des SPD und nach Absprache mit den Eltern in diese Tarifstufe 
einzuteilen. 
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Im Schulgeld der Tarifstufe 2 enthaltene Leistungen: 
- Regelmässige Sitzungen mit den Eltern und den Fachpersonen 
- Intensivere Betreuung durch die Lehrperson 
- Durchschnittlich zwei Lektionen Aufgabenhilfe pro Woche in Kleingruppen  
- Durchschnittlich eine Lektion individuelle Lernbegleitung 
 

4. Kleinklasse 

Eltern     
Mittelstufe Fr.  1‘800.00  /  Kind und Monat 
Oberstufe Fr.  2‘200.00  /  Kind und Monat 
      
Schulbehörde     
Mittelstufe Fr. 2‘400.00  /  Kind und Monat 
Oberstufe Fr.  2‘800.00  /  Kind und Monat 
 
2 Stunden Aufgabenhilfe pro Woche in Kleingruppen sind in den Tarifen enthalten. 
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5. Weitere Tarife 

5.1. Materialpauschale 

Schulmaterialpauschale KG / Primar Fr. 150.00  /  Kind und Jahr 
Schulmaterialpauschale OS Fr. 200.00  /  Kind und Jahr 
Hauswirtschaft (Oberstufe, 1 Semester, 18 Mittagessen) Fr.  100.00  /  Semester  

5.2. Mittagstisch 

Mittagstisch (Essen und Betreuung) Fr. 10.00   /  Tag 

5.3. Aufgabenhilfe / Nachhilfe  

Aufgabenhilfe oder Betreuung in Kleingruppen (45 min) Fr. 20.00   /  Lektion  
Nachhilfe in Einzelunterricht (45 min) Fr. 60.00   /  Lektion  
Nachhilfe in Einzelunterricht (45 min) bei ausgebildeter 
Heilpädagogin 

Fr. 80.00   /  Lektion  

Zusätzliche Lektion Unterricht, erteilt durch eine 
Lehrperson* 

Fr. 
80.00 – 
120.00 

 /  Monat 

*je nach Anzahl Teilnehmenden 

5.4. Musikunterricht / Theater 

Blockflöte, Anfänger, Gruppe Fr.  10.00  /  45 Minuten 
Blockflöte, Fortgeschrittene, Gruppe Fr.  10.00  /  45 Minuten 
Saltissimo, Chor Fr.  6.00  /  60 Minuten 
SalZH-Teenies Fr. 6.00  /  60 Minuten 
SalZH-Singers (Erwachsene) Fr. 10.00  /  60 Minuten 
Theater-Gruppe Fr. 15.00  /  60 Minuten 

Gitarre 
Fr.  35.90  /  30 Minuten 
Fr.  53.80  /  45 Minuten 

Harfe 
Fr.  35.90  /  30 Minuten 
Fr.  53.80   /  45 Minuten 

Oboe Fr.  53.80   /  45 Minuten 

Klavier 
Fr.  35.90  /  30 Minuten 
Fr.  53.80   /  45 Minuten 

Gesang Fr.  35.90  /  30 Minuten 

Schlagzeug / Djembe 
Fr.  32.30   /  30 Minuten 
Fr.  48.40   /  45 Minuten 

Querflöte / Saxophon 
Fr.  32.30   /  30 Minuten 
Fr.  48.40   /  45 Minuten 
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6. Allgemeine Bestimmungen 

6.1. Eintritt unter dem Schuljahr 

Erfolgt der Eintritt unter dem Jahr, wird das Schulgeld wie folgt berechnet: 
 
Eintritt vor dem 15. des Monats: 100% 
Eintritt ab dem 15. des Monats: 50% 
 
Erfolgt der Eintritt unter dem Jahr, wird die Materialpauschale wie folgt berechnet: 
 
Eintritt während dem 1. Semester: 100% 
Eintritt ab 2. Semester: 50% 

6.2. Rabattsystem  

Schule  
 
Als erstes Kind gilt das älteste Kind einer Familie. 
 
1. Kind:  100% des regulären Schulgeldes 
2. Kind:  75% des regulären Schulgeldes 
3. Kind:  50% des regulären Schulgeldes 
4. Kind:  20% des regulären Schulgeldes 
 
Der Rabatt wird auf der Basis von Tarifstufe 1 gewährt und setzt voraus, dass das Schulgeld von 
den Eltern und nicht von den Behörden bezahlt wird. 
 
Kita 
 
Als erstes Kind gilt das jüngste Kind einer Familie. 
 
1. Kind:  100% des regulären Betreuungsgeldes 
2. Kind:  90% des regulären Betreuungsgeldes 
3. Kind:  80% des regulären Betreuungsgeldes 
 
Der Rabatt wird auf Hort-Angebote nicht gewährt. Subventionierte Plätze sind nicht 
rabattberechtigt. 

6.3. Treuerabatt OS 

Übertritt von der 6. Klasse der SalZH in die OS berechtigt zum Treuerabatt: 
Es muss die ganze 6. Klasse in der SalZH besucht werden. 
 
Erste OS:  Rabatt Fr. 130.-/Monat 
Zweite OS:  Rabatt Fr. 80.-/Monat  
Dritte OS:  Kein Rabatt  


